
Ermäßigter Steuersatz: Verkauf von Popcorn und Nachos in Kinos 
  
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs unterliegt der Verkauf von erwärmten Popcorn und 
Nachos in Kinos durch den Kinobetreiber dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. 
 
In dem entschiedenen Fall hatten – entgegen der Auffassung des Finanzamtes – keine 
prägenden Restaurationsleistungen zum Angebot gehört, die zu einem Umsatzsteuersatz in 
Höhe von 19 % geführt hätten. Als Dienstleistungselement darf bereitgestelltes Mobiliar des 
Leistenden nämlich nicht berücksichtigt werden, wenn es – wie im Streitfall die Tische und Stühle 
im Kino-Foyer – nicht ausschließlich dazu bestimmt ist, den Verzehr von Lebensmitteln zu 
erleichtern (BFH-Urteil vom 30.6.2011, Az. V R 3/07).  
 


